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Bekanntmachung.
Mittwoch , den I » . Nov . 1001,

Nachmittags 3 1/* Uhr , wird das den
Eheleuten Karl Krämer und Emma,
geb. Hopfcheu zu Bierstadt , gehörige,
in der Langgasse zwischen Karl Klein und
Ludwig Kraft und Genossen belegene , zu
80 .000 Mark taxirte Wohnhaus nebst Flügel-
und Saalbau , Kegclstübe und -Bahn , Turn¬
halle , Kelterhaus und Hofraum , in dem
Gemeindezimmerzu Bierstadt öffentlich zwangs¬
weise versteigert . F 252

Wiesbaden , den 80. September 1901.
Königliches Amtsgericht 12.

Bekanntmachung.
Dienstag , den IS . Nov . ISSl,

Nachmittags 3 '/s Uhr , werden die den
Eheleuten Spezerei » und Flaschenbierhändler
Philipp Arenz und Karoline , geb.
Selb zu Dotzheim , Steingasie4, gehörigen
Immobilien , Slockbuchs -Nummer 75399555,
536 » , 5996 » , 4308b , bestehend aus einem
zweistöckigen Wohnhaus , einen : Aborte und
Pissoir , einem Stallgebäude , einer Holzrcmise,
sowie einem Hofraum nebst Garten , belegen
an der Steingasse , zwischen Wilhelm Holz¬
häuser und einem Mühlgraben , taxirt zu
20 .000 Mark , in dem Gemeindezimmer zu
Dotzheim öffentlich zwangsweise meistbietend
versteigert . 1? 252

Wiesbaden , den 23. September 1901.
Kgl . Amtsgericht , Abth . 12.

Bekanntmachung,
betreffend das Droschke,rfnhrwesen.
Es wird hiermit zur Kcnntniß der Mitglieder

des Wiesbadener Droschkenvesitzer -Bereins
gebracht , daß vom 1 . April d . I . ab auf den
folgenden Droschkcuhalteplätzen der Stadt Wies¬
baden die daneben angegebene Zahl Droschken
Aufstellung zu nehmen hat:

Zahl der Droschken.

1. Am Krieger - Denkmal im Nerothal . . 2
2. In der Saalgasse au der Mündung in

die Taunusstratze . . . . . . . 8
3 . Auf dem Kranzplatz . 3
4 . In der Sonnenbergcrstraße , an den durch

die Kuranlagen führenden Chaisenmeg 2
5 . Vor der alten Kurhaur -Colomiade . . 20
6 . Vor der neuen Kurhaus - Eolonnade (auch

Theater -Colonnade gen .) . . . . . . 20

An allen Abenden , an welchen Vor¬
stellungen im Kgl . Theater stattfinden , bleibt
der vorgenannte Halteplatz nur bis ti l/i  Uhr
Abends mit 20 Droschke » , nach 8 ‘/» Uhr
Abends nur mit 10 Droschke » besetzt.

7. An der Südseite des Nathhaujes . . . 4
8 . Aus der Südseite der Museumstraße . 8
9 . Aus der Oftseite der Victoriastraße,an der

Mündung in die Franksurterstraße . 6
10.  In bei Blumenstraße — Westseite — an

der Mündung in die Bierstcrdtcrstraßc 3
21 . Auf dem südlichen Fahrdammc der Rhein-

stratze vor dem Ludwrgebahnhof . . 20
12 . Auf dem Reitwege der Nhcinsiratze , au-

fangend an der Rheinbahnstrabe . . 10
13 . Aus dem Reitwege der Rheinstratze , an-

sangend an der Morchstraße . . . 10
14 . Auf dem Reitwege der Rheüistraße , an¬

fangend an der Wörthstratze . . . 3
15 . Am Kaiser -Friedrich - Ring , an der Münd¬

ung der Moritzstraßc . 3
16 . Ans dem Mauritiurplatz . 3

De » für den Eiscnbafindicnst bestimmten
Droschken sind nachfolgende Halteplätze angewiesen
worden:

s . sür den Dienst auf dem Tanuus-
und Lndwigsvaynhos auf dem nörd¬
lichen Fahrdammc derRheinstraßc , anfangend
an der Mainzerstraßc;

b . für den Dienst auf dem Rheinbahu-
hof aus dem Rcitivege der Rheinstraße,
anfangend an der Adolphstraße in der
Richtung nach der Nicolasstraßc.

Die vorstehend zu 2. 3 , 5. 6, 11 und 13 ge-
nannten Halleplatze sind von Morgens 6 Uhr ab
mit je 2 Droschken zu besetzen.

„ öu 16 genannte Halteplatz ist erst von
3 Uhr Nachmittags ab mit der angegebenen stahl
Droschken zti besetzen, während die Dienstzeit
sämmtlicher übrigen Droschken auf den vorqc-
nannten Halteplätzen um 7 Uhr Morgens beginnt.

Mit Ausnahme von 10 Droschken auf dcni
Halteplatz vor der alten Kurhanscolonnade , bczw
nach beendigter Vorstellung im Königlichen Theater
— oder wenn solche Vorstellung lüchl stattfindcr
- auf dem Halteplatz vor der neuen Kurhans¬

colonnade (auch Theatcrcolonnade genannt ), deren
Dienstzeit dir Nachts 12 Uhr währt , dauert die
Dienstzeit sämmtlicher übrigen Droschken auf den
Hafteplätzen bis 11 Uhr Abends . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Ortsstatnt,
betreffend die gewerbliche Fortbildungs-

schnte in Wiesbaden.
Ans Grund der §§ 120 , 142 und 150 der

Gewerbeordnung für dar Deutsche Reich in der
Fassung der Gesetzes , betreffend Abänderung der Ge¬
werbeordnung vom 1. Jmri 1891 (Reichs -Gesetzblatt
Seite 261 und folgende ) wird nach Anhörung bc-
theiligtcr Getvcrvetrcibender und Arbeiter und unter
Zustimmung der Stadtverorduetcn -Versammlung
für den Gemcindebczirk der Stadt Wiesbaden Nach¬
stehendes festgesetzt

81 .
Alle im gedachten Bezirke sich regelmäßig auf¬

haltenden gewerblichen Arbeiter (Gesellen , Gehülfen,
Lehrlinge , Fabrikarbeiter ), mit Ausnahme der
Lehrlinge und Gehülfen in Handelsgeschästeu , sind
verpflichtet , bis zum Ende des Schuljahres , inner¬
halb dessen sie das 17 . Lebensjahr vollenden , die
hicrselbst errichtete öffentliche gewerbliche Fort¬
bildungsschule an den festgesetzten Tagen und
Stunden zu besuchen und an dem Unterrichte
Thcil zu nehmen.

Die Fesisetzung der Tage und Stunden des
Unterrichts erfolgt durch den Magistrat und wird
in dem Organ für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öffentlichen Kcnntniß gebracht.

8 2.
Äefrelt von dieser Verpflichtung sind nur

solche gewerbliche Arbeiter , die den Nachweis führen,
daß sie diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten be-aen. deren Aneignnng das Lehrziel der Anstaltdct.

8 »
Gewerbliche Arbeiter , welche das fortbildungs¬

schulpflichtige Alter überschritten haben oder in dem
Gcmeindebezirke nicht wohnen , aber beschäftigt
werden , können , tvcn » der Platz auSrcicht , anfihrcn
Wunsch zur Thcilnahme am Unterricht zugelassen
werden . Der Schulvorstand (Kuratorium ) bestimmt
über die Zulaffung solcher Schüler.

8 4.
Zur Sicherung des regelmäßigen Besuches

derFortbildungSschule durch die dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort¬
bildungsschule und eines gebührlichen Verhaltens der
Schüler werden folgende Bestimmungen erlassen:

1) Die zum Besuche der Fortbildungsschule
verpflichteten gewerblichen Arbeiter müssen sich zn
den sür sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
einsindcn und dürfen sic ohne eine nach dem Er¬
messen der Schulleitung ausreichende Entschuldigung
nicht ganz oder zum Theil versäumen.

2 ) Sie müssen die ihnen als nöthig bezeichneten
Lernmittel iit den Unterricht nntbringen.

3) Sie haben die Bestimmungeil des für die
Fortbildungsschule erlassenen Schulreglements zu
befolgen.

4 ) Sie müssen in die Schule sauber gewaschen
und in reinlicher Kleidung kommen.

5) Sie dürfen den Unterricht nicht durch un-
gcbührllchcS Betragen stören und di - Schiilutcnsilien
und Lehrmittel nicht verderben oder beschädigen.

6 ) Sie haben sich auf dem Wege zur Schule
und von der Schule jedes Unfugs und Lärmens zu
enthalten.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 150 No . 4
der Gewerbe -Ordnung in der Fassung des Gesetzes,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung
vom 1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt Seite 287)
mit Geldstrafe bis zn 20 Mark oder im Unver-
mögenrfalle mit Haft bis zu drei Tagen bestraft,
sofern nicht nach gesetzlichen Bestnirmungen eine
höhere Strafe verwirkt ist.

8 5.
Eltern und Vormünder dürfen ihre znm

Besuche derFortbildungSschule verpflichteten Söhne
oder Mündel nicht davon abhälten . Sie haben
ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit zu
gewähren.

8 6.
Die Gewerbe -Unternehmer haben jeden von

ihnen beschäftigten nach vorstehenden Bestnnmungen
(81 ) schulpflichtigen , gewerblichen Arbeiter spätestens
am 6. Tage , nachdem sie ihn angenommen haben,
znm Eintritt in die Fortbildungsschule bei dem
Magistrats anziimeldcn und spätestens am 3. Tage,
nachdem sie ihn ans der Arbeit entlassen haben , bei
dem Magistrat wieder abzumelden . Sie haben die
zum Besuche der Fortbildungsschule Verpflichteten
so zeitig »0H_der Arbeit zu entlassen , daß sie recht¬
zeitig und soweit erforderlich , gereinigt und um-
gekleidct im Unterricht erscheinen können.

8 7-
Die Gewerbe -Unternehmer baden einem von

ihnen beschäftigten gewerblichen Arbeiter , der durch
Krankheit am Besuche des Unterrichts gehindert
gewesen ist, bei dem nächsten Besuche der Fort-
vildnngsschule hierüber eine Bescheinigung mit¬
zugeben . Wenn sie wünschen , daß ein gewerblicher
Arbeiter aus dringenden Gründen vom Besuche des
Unterrichts für einzelne Stunden oder für längere
Zeit entbunden werde , so haben sic dies bei dem Leiter
der Schule so zeitig zu beantragen , daß dieser
uöthigenfalls die Entscheidung des Schulvorstandes
emhotcn kann.

8 8.
Eltern und Vormünder , die dem 8 5 entgegen-

haudeln , und Arbciigeber , welche die im § 6 vor-
geschricbeiien An - und Abmeldungen überhaupt
mchi , oder nicht rechtzeitig mache » , oder die von
ihnen beschäftigten , schulpflichtigen Lehrlinge , Ge¬
iellen , Gehülfen und Fabrikarbeiter ohne Erlaubniß

aus irgend einem Grunde veranlassen , den Unterricht
ganz oder zum Theil zn versäumen , oder ihnen
die im § 7 vorgeschricbene Bescheinigung dann nicht
mitgeben, , wenn der Schulpflichttge krankheits¬
halber die Schule versäumt hat , werden nach
§ 150 No . 4 der Gewerbeordnung in der Fassung
des Gesetzes betr . die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891 ( Reichs - Gesetzblatt
Seite 287 ) mit Geldstrafe bis zu 20 Mark oder
im Unvermögensfalle mit Haft bis zn drei Tagen
bestraft . Der Magistrat . V. Jvell . *

Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 1, Absatz 2 des Ortsstatutr

vom 28 . Januar 1897 , betr . die gewerbliche Fort¬
bildungsschule Hierselbst , wird hiermit zur öffentlichen
Kcnntniß gebracht , daß wir beschloffen haben , den
Fottbildungsschulnnterricht vom Beginn der
Wintersemesters ab in die Stunden von 5 —7 Uhr
Abends zu verlegen . *

Wiesbaden , den 27 . September 1901.
_ Der Magistrat . V. Jbell.

Ortsstatut,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be¬

nutzung des Kanalnetzes der Stadt Wiesbaden.
Die U 10 und 11 des Ortsstatuts vom

11 . April 1891 , betreffend Nrnkanalisation , werden
ans Grund des Beschlusses der Stadtverordneten-
Vcrsammlnng vom 6. Juli — 6. Oktober - *• 1900
aufgehoben . Dagegen greifcnfolgendcDestrmmmrgen
Platz:

81-
Begründung der Zahlungsfrist.

Für alle bebauten Grundstücke , die nach Maß¬
gabe der polizeilichen Vorschriften an die städtischen
Kanäle bereits angeschloffen sind oder in der Folge
zum Anschluß gelangen , ist als Vergütung für die
Benutzung des städtischen Kanalnetzes eine Gebühr
an die Stadtkasse zn entrichten.

82.
Fälligkeit der Gebühr.

Die Gebühr wird fällig:
a ) für bisher an das städtische Kanalnetz ent¬

weder gar nicht oder doch nicht den polizei¬
lichen Vorschriften entsprechend angeschloffene
Grundstücke bei Beginn der Anschlußarbeiten,

b) für bereit ? angeschlosscneGrundstücke , sobald
die bestehenden Entwässerungsanlagen des
Grundstücks ganz oder theilwcise erneuert
oder einer Veränderung unterzogen werden,
zu dereri Ausführung die baupolizeiliche Ge¬
nehmigung eiugekolt werden muß . Dabei
ist er ohne Belang , ob die Einmündung in
den Straßenkanal an der alten Stelle er¬
folgt oder nicht.

83.
Betrag rrnd Berechnung der Gebühr.

Die Höhe der Gebühr bestimnit sich nach der
Siraßenfrontlängc des betreffende » Grundstück?
und beträgt für den laufenden Frontmcter 25 TU.
Bei Eckgrundstücken und Eckhäusern wird die längere
Front berechnet . Für Grundstücke , welche an mehr
als zwei Straßen , oder welche , ohne Eckgrundstücke
zu sein , an zwei Straßen liegen , werden die
Straßenfrontlängeil zusammenger 'cchnct , doch ist der
Magistrat berechtigt , im Einzelfall eine oder mehrere
Fronten bei der Berechnung der Gebühr anher An¬
satz zu lassen.

Ist die Straßenfront geringer als die Haur-
front , so bemißt sich die Gebühr nach der Länge
der HauSsront.

Für Grundstücke in dm Landhausquartieren
soll jedoch die Gebühr bei cngräumiger BcbauungS-
weise mindestens 400 Mk ., bei weiträumiger Be-
bauungsweisc mindestens 500 Mk . betragen , auch
wenn weder die Hans - noch die Straßenfront das
Blaß von 16 oder von 20 Metern erreichen . Für
die Feststellung der Frontlängen eines Grundstücks
ist die Eintheilnng und Bezeichnung im Stockduch
oder die sonstige amtliche Bezeichnung nicht allein
entscheidend . Es ist vielmehr die ganze Front der
thatsächlich mit dem zu entwässernden Gebäude
winhschafilich zusammenhängenden Liegenschaft,
einerlei , ob solche mehrere Gruudstücksnummern
trägt , oder nicht , und ob dieselbe aus Hof , Garten,
Park oder anderen Flächen besteht , maßgebend.

Wird die Frontlänge einer beitragspflichtigen
Grundstücks nachträglich dadurch vergrößert , daß
ein Nachbargrundstück , sür welches noch keine Ge¬
bühr entrichtet ist, wirthscvaftlich mit ihm vereinigt
wird , so erweitert sich die ZahlungSpflicht nach
Maßgabe des Zuwachses der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von der Gebühr.

Befreit von der Gebühr find diejenigen Grund¬
stücke oder Grundstückstheile , für die ein Beitrag
zn den Kosten der Grnndstückscniwäffcrung nach
den bisher geltenden statuarischen Bestimmungen
oder auf Grund besonderer Vereinbarung berefts
geleistet worden ist.

8 5.
Haftbarkeit.

Neben bem zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr
im Stockducde eingetragenen Eigenthümcr des
Grundstücks haften der oder die Rechtsnachfolger
solidarisch für die Zahlung der Gebühr.

8 6.
Rechtsmittel.

Dem Abgabepflichtigen stehen die im 8 69 st.
des Communaladgabengejetzes bezeichneten Rechts¬
mittel zu . *

8 7.
Dieser Ortsstatnt tritt mit demTage derLcr-

öffenilichuna in Krait . Der Magistrat.

Bckanutmachuug.
Nachstehend wird der 8 1 des Gemeinde»

beschluffe ? vom 29 . Mai 1893 , in der durch dis
Beschlüsse des Gemcinderaths vom 6. nutz des
Bürgerausschuffcs vom 31 . November 1890 , fotvie
des Bezirksausschusses vom 21 . November 1890
genehmigten veränderten Fassung , mit dem Bemerke^
zur Kcimtuiß gebracht , baß Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschriften gemäß 8 14 de» Gesetze»
vom 9 . März 1889 für jeden Ucbertretnnzssall
mit Geldstrafe bis zu ISO Mk . öder mit Haft
bestraft werden.

8 1. Innerhalb des Gemeindebezirkes der
Stadt Wlesbaden darf dar Schlachten von Ochst »,
Stieren , Kühen . Rindern , Schweinen , Kälbern»
Schafen und Ziegen und zwar sowohl gesvcrbs-
mäßig , als das nicht gewerbsmäßig betriebene
Schlachten , nur in der städtischen Schlachthaus-
anlagc vorgenomnren werden . AuknahmSweist kann
nur den Bewohnern entlegener Gehisste , z. D.
Adamrthalcr Hof , Fasanerie , Platte u . Ä . auf
besonderen Antrag durch den Gemeinderalh gestattet
werden , das Schlachten für ihren Bedarf ( Haus¬
schlachten ) auf dem Gehöfte vorzunchmen . *

Wenn ein Thier (Satz 3 de« 8 1) außerhalb
der Schlachthausanlagc durch Beinbruch , LSbimmgz
schwere Erkrankung zum Gehen unfähig geworden
und der Transport zu Wagen unausführbar ist»
so kann dasselbe , wenn ein approbirtcr Thlerarzt
die Nothwendigkcit einer sofortigen Abschl'achtung
bescheinigt , in dem Gehöft gctödtet und die Aus«
schlachtung vorgcnommcn werden . Don der erfMten
Schlachtung ist unter Vorlage der vorerwähnten
Bescheinigung über die Nothwenbigkeit der sofortige»
Abschlachtung der Gchlachlbcmrvcrwaltung tiitb Wm
Accisc-Jnspector alsbald Anzeige zu erstatten . Da»
geschlachtete Tbker einschließlich der Geweide nmß
bis zur Ankunft des Schlachthauk -DirectorS ober
dessen sachverständige » Vertreters aufgehoben werden,
welcher nach staitgedabter Besichtigung über di«
Verwendbarkeit des Fleischer entscheidet , wst wen»
die Schlachtung in dem Schlachtdause stattgrfunde»
hätte . Der Magistrat.

Bekanntmachung.
In der .Polizeiverordnung vom 12. Marz 188ch

13 . Mai und 29 . August 1893 ist u . A . Folgende
bestimmt:

8 1. Montags , Mittwochs und Freitags i»
jeder Woche findet in der Schlachthaus -Anlage um
zwar auf dem Platze zwischen dem Groß - und
Kleinviehstalle daselbst , Viehmarkt statt . Fällt auf
einen dieser Tage ein gesetzlicher Festtag , so wird
der Vichmarkt an dem darauf folgenden Tag«
abgehalten.

8 3 . Der Vichmarkt sür Großvieh beginn»
um 11 .30 Uhr Vormittags , derjenige für Kleinvieh
(excl . Zuchtschweine ) um 11 Uvr Vormittag « und
derjenige sür Zuchtschweine um 8 Uhr Morgens

8 4. Bis znm Schluß der Marktes ist dek
Verkehr mit Vieh allein auf die ScUachthaus»
Anlage beschränkt . In der Stadt oder der Stadt»
gemarknng ist bis zn dieser Zeit der Handel mit
Vieh untersagt.

Ebenso ist der Handel mit Vieh vor Beging
des Marktes in der Schlachthaus -Anlage verboten.
Er dürfen m dieser Zeit die Handelsleute auch
unter sich keinen Diehhandel betreiben.

tz 5 . Nach Schluß de« Markte «, um 1 Uhr
Nachmittags , stebt es Jedem frei , das auf dem
Markt aufgctricbene Vieh dorten ferner feilzuhalteU
und dassclde mit Ausnahme de« in 8 6 gedachte»
Schlachtviehes zum Dcrksufc oder Tausche lü di«
Stadt zu verbringen.

8 6 . Die Viehhändler dürfen nur in der
Schlachthaus - Anlage verkaufen . E « ist iinstrsagt,
solchcr Vieh zum Zwecke des Verkaufes «der
Tausches in die Stadt za bringen.

Z 9 . Auf den Markt darf nur gesundes Vieh
gebracht werden . Er unterliegt alles znm Markt
gebrachte Vieh der polizeilichen Beschau (csr . § 17
der Retchk -Vichsenchengesetzes vom 28 . Znni 1880 ).

- 8 11 - Sofern nicht nach den aügemeinext
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , werden
Uebertretungen dieser Vorschristeu mit Geldbuße
bis zn 9 Mk . und im Falle des Unvermögens mih
Haft bis zn drei Tagen bestraft . *

Der Magistrat.

Aufforderung.
Die Versicherung von Gebäuden
gegen Feuerschaden brtr.

Die hiesigen Gebäudebesitzer werden hierdurch
ersucht , Anmclvungen wegen Erhöhung , Aufhebung
oderVerändcrnngbesteheiiderGebäudcvcrsichcrungcn.
sowie wegen Neuaufnahme von Gebäuden in die
Nassanische BrandversicherungS -Anstalt für das
Jahr 1902 in dem Rathhause , Marktstraße 6,
Zimmer No . 53,  in den VornnttagSdienststuuden
vis zum 31 . Oktober d . Ir . machen zn wollen . *

WieSvade « , den 23 . September 1901.
Der Magistrat . In Vertr . : Körner.

Beschluß.
Von dem Feldwege 2 . und 3 . Gewann „ Kalte-

berg " werden die mit Lagcrbnch -No . gggg ^ zg

und bezeichneten Theile von zusammen 1 a

24,27 qm nach ordnungsmäßiger Durchführung
' «■? gemäß § 57 des Zuständigkeits -Gesetzes vom

August 1883 eingelcitcten Verfahrens hierdurch
gezogen.

Wi icSbad « »», den 26 . September 1801.
Der Oberbürgermeister . I . V .: Körner.
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Bekanntmachung.
Gefunden : 2 Börsen mit Inhalt, 1 schwarz-

didener Regenschirm, 1 Damen-Sonnenschirm,
4 Lorgnon«, 1 Brille, 1 Milchkanne, 1 schwarze
Halskrause, 1 Körbchen mit Inhalt. *

Zugelaufen r 5 Hunde.
Wiesbaden , den 36. September 1901.

Der Polizei-Präsident. In Vertr.: Falcke.

Bekanntmachung.
Der Taglöhncr Philipp Kirsch, gevvre» am

28. August 1876 zu Weisel, zuletzt Hellmund-
stratze 39 wohnhaft, entzieht sich der Fürsorge für
fein« Familie, sodaß dieselbe aus öffentlichen
Mitteln unterhalten werden muß.

Wir bitten um Mitthcilung seines Aufent¬
haltsortes. *

Wiesbaden, den3. Oktober 1961.
Der Magistrat . — Armenverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Lieferung von 85 Paar Schaftstiefeln

Kr die Bediensteten und Arbeiter der städtischen
Schlachthaus- und Biehhofs-Aulagc soll vergebenwerden.

Verschlossen« Offerten und Proben sind bisPm8.Oktober 1901 im Bureau der Schlacht-«S-Anlage abzugebcn. *
Wiesbaden , den 37. September 1901.

Der Vorsitzende
der städt. Schlachthaus-Deputation.

Wagemann.

Verdingung.
Die Ausfühning der Steinbildhaner-

nrbetten für die Erweiternngsarbeiten des
Königliche« Theaters Hierselbst soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

VcrdrngungSunterlagcll können Vormittags von
9 bi« 12 Uhr im Nachhause, Zimmer No. 41,
bezogen werden.

Verschlossenen. mit der Anfschrist,,H. A. 31"
versehene Angebote sind spätestens bi« Montag,
den 7. Oktober, Bormittags 10 Uhr, hierher
einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 39. September 1901.

Ktadlbanamt, Abtheilung für Hochbau.
Genzmer, König!. Baurath.

Verdingung.
Die AMfnhrnng der gesammten Zim-

mererarbciten für den Erweitcrnngsba«
der Mittelschule an der Luisenstrahe Hier¬
selbst soll tm Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Verdingungs-Unterlagen können Vormittags
ton 9—13 Uhr im Rathhause, Zimmer No. 41,
fegen ZMung von 80 Pf. bezogen werden.

Auswärtige Submittenten ivoüen obigen Be¬
trag bestevgcldfrei an unfern technischen Secretär
Andres;, Rathhaiir, einseuden.

Verschlossene und mit der AufschriftH«A. 33
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 14. Oktober-H904,
. . Bormiltags 10 Uhr,
Hierher einzureichen.

Di« Eröffnung der Angebot« erfolgtmGegen¬wart der etiva erscheinenden Anbieter.
V; Zuschlagsfrist: 4 Wochen. *

Wiesbaden, den3. October 1961.
Stadtbauamt, Abtheilimg für Hochbau.

Genzmer»König!. Baurath.

Kirchliche Anzeige«.
Gnangelische Kirche.

Sonntag, 6. Okt. (18. Sonntag nach Trinitatis.)
Marktkirche.

Militärgottesdienst8 Uhr. (Einführung de»
Divisionspfarrers Franke durch Militär-Ober-
Pfarrer Zechlin aus Frankfurt. Hierauf: Antritts-
Predigt des Erftercn.)

Hanptgottesdiensi 10 Uhr: Pfr. SchüHler.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Ziemendorff.
Amtswoche: Pfr . Schiißler.
Mittwoch, 6—7 Uhr: Orgelconcert in der

Marktkirche. Eintritt frei.
Bergkirche.

tzanptgottesdienst 10 Uhr: Pfr . Grein. Rach
der Predigt: Christenlehre.

Abendgottesdienftb Uhr: Hülfspred. Martin.
Amtswoche: Taufen und Trauungen: Pfr.

Grein. (Die SvnntagStanfen finden von heute ab
in den Häusern statt u. sind Samstags bis 12 Uhr
anzumclden.) Beerdigungen: Pfr . Diehl.

Ringkirche.
Jugendgottesdienst8'/- Uhr: Pfr . Friedrich.
HauptgottcSdienst10 Uhr: Pfr . Lieber. (Der

Ringkirchen-Chor wirkt mit.)
Abendgottesdienft8 Uhr: Pfr. Risch.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Friedrich. Beerdigungen: Hülfsprediger Schlaffer.

Evangelisches Bereinshaus, Platterstraße 2.
Vorm. 11V»Uhr: Sonntagsschule.
Versammlung für junge Mädchen(SonntagS-

verein) Nachmittagsl* hb  Uhr.
Versammlung für Jedermann Abends8'/, Uhr

im großen Saal (Bibelstunde).
Von Montag, den7. Okt., bis Samstag, den

12. Okt., jeden Vorm. 10 Uhr u. Abds. 8'/. Uhr:
Bibelkursus von Herrn Pastor Jellinghaus.

Ev. Männer- und JünglingSvercin.
Samstag, Abends9 Uhr: Gebetftnnde.
Sonntag, Abends 8 Uhr: Monatsverfamml.

und Vortrag von LehrerA. Zipp aus Düffelthal,
über̂ .Johannes Falk".

Montag, Abends9 Uhr: Gcsangstnnde.
Mittwoch, Abends9 Uhr: Mbelbefprechstundc.
Männeru. Jünglinge sind herzlich ringelnden.

Jugcndvrrein.
Sonntag, Nachm. 3 Uhr: Fußballspiel auf dem

alten Excerzicrplatz.
Dienstag, Abends81/» Uhr: Bibelstnnde.
Junge Leitt« unter 17 Jahren find herzlich

ciugeladen.
Evangelisches Gemeindehaus, Stciiigasfe 9.

Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von
2—5 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jmigsraucn-Verem der Bcrgkirchen-Gemeindc:

Nachm. 4V-—7 Uhr.
Dienstag, den8. Okt., Nachm, von 4—6 Uhr:

Misstonsverein.
Christlicher Verein junger Männer. Lokalitäten:

Rheinstraße 84, Part.
Aeltere Abthellmig.

Samstag, Abends9 Uhr: Gebetsstunde.
Sonntag, Nochmitt.: Versammlung im Lokal.
Dienstag fällt die Bibelstnnde aus. Theilmchme

der Mitglieder an den Versammlungen von Pastor
Jelkinghaus im Evangcl. Vereinshaus.

Jugcnd-Abtheilnng.
Sonntag, Nackmitt. : Versammlung im Lokal.

Abends8‘/« Uhr: Monatsversammlung.

Bekanntmachung.
Die auf der städtischen Gasanstalt gewonnenei

Cokes werden voni1. Oktober ab in den nach
stehenden Sortirungeu und zn den bcigesetztci
Preisen zum Verkauf gestellt:

U Sortt : Gesiebte Nnß-Cokcs zum Preisl
von Mk. 2.80,

2. Sorte: Gegabelte Stück-Cokes zum Preist
von Mk. 2.20,

3. Sorte: Gesiebte Klein-CokeS znm Preise
von Mk. 2.20

Kr je 100 kg ab Gassabrik.
Ans Wunsch der Abnehnier werden di^

Coke« nach den Häusern und Lagerplätzen gcfahre,
und ist gegebenen Falles für jede Menge bis z>
ov0 kg nachstehende Vergütung zu leisten: in bei
ersten Zone Mk. 1.—. in der zweiten Zone Mk. 1.25
'm der dritten Zone Mk. 1.50.

Die Cokes können sowohl in offenen Wagen:
eadungen, als auch ohne Preisausschlag in Sacker
bezogen werden, in welch»letzterem Falle die Coke-
bis auf die Lagerplätze befördert werden, voraus:
gesetzt, daß diese Lagerplätze nicht zu weit entfern:
sind mid bequem erreicht werden kömien.

Bestellungen werden in keinem Falle auf de:
Gasanstalt und auch nicht briestich, sondern ans:
schließlich in den» Verwaltungsgebäude,
Marktstraße 16, Zimmer No. 1s, Vor- nur
Nachmittags ioährend der üblichen Dienststunden
gegen Baarzahlnng entgegengenommen, woselbst
auch jede weiter gewünschte Auskunft, insbcsonder,
auch über Bvrrath und Zett der Licfernncerthcilt wird. t

WteSdaöen, den1. Oktober 1901.
Der Director der städt. Wasser-, Gar- «. Elcktr.-

Werke. Mnchall._
Vieh Hof-Bericht

für die Woche vom 26. Sept. bis 2. Okt. iMi.

Vieh- öJL'ö *4 n
Ttrfürag§ « -O Preise von -bis

1
Stück per ch m ü

fOchsen.
| RS

I. 50 kg 70 74 _■ r~-
II. Schlacht- 66— 70

Kühe . .A1 100 I. gewicht 66— 70—
.  . 1 II. 60—62—

Schweine 800 1 kg 126 136
Kälber . 550 Schlacht-1 10 160
Hammel. - 260 gewicht 120 128.
Ferkel. . — Stück ——

Wiesbaden , den2. Oktober 1901.
Städtische Schlachlhaits-Berwaltung.

Bersanuulnugen
im Gemrindesaal des Pfarrhauses, An der Ring¬

kirche 3.
Sonntag. Nachm. 41/»—17 Uhr: Versammlung

junger Mädchen(Sonntagsverein).
Montag, Abends8 Uhr: Versammlung con-

firmirter Mädchen von Pfr . Risch.
Mittwoch, Nachm, von3—6 Uhr: Arbeitsstunde

des Frauen-Nähvcreins.
Mittwoch, Abend8*/» Uhr: Probe des Ring-

kirchcnchors.
Donnerstag, Nachm. 3—6 Uhr: Arbeitsstunde

des Giistav-Adolf-Fraucnvcreins.
Diakoniffen-MutterhauS Panlinenstift.

Der Gottesdienst fällt aus.
Katholische Kirche.

1. Pfarrkirche znm hl. BonifatinS.
Sonntag, 6. Oktober. 19. Sonntag nach Pfingsten.

Erste heil. Messe6, zweite7, Militärgotter-
dicnst8, Kindergottesdienst9, Hochamt 10, letzte
heil. Messe 11.30 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr FirmungSunterricht. Die
der Schule entlassenen Firmlinge wollen sich im
Pfarrhaus« melden.

6 Uhr Jubiläums-Andacht mit Predigt.
An den Wochentagen sind die heil. Messen um

6.30, 7.10, 7.40 und 9.10 Uhr.
Abendläuten7 Uhr.
Donnerstag6—7, Samstag4—7 u. nach8 Uhr

Gelegenheit zur Beichte. Samstag 8 Uhr Salve.
3. Maria-Hikf-Kirche.

Gelegenheit zur Beichte6 Uhr; Frühmesse6.30,
zweite heil. Messe mit Ansprache und gemeinschaft¬
licher heil. Commniiion des Männer-Vereins, die
schon gefilmten Erstcommnnicanten und Mitglieder
dcS Marienbundes7.45 Uhr; Kindergotterdienst
(heil. Messe mit Predigt) 9 Uhr, Hochamt mit
Predigt 10 Uhr.

Sonntag, den 13. Oktober, wird hier die heil.
Firmung gespendet. Deshalb ist heute Nachmittag
2.15 Uhr FirmungSunterricht für die 2 letzten
Jahrgänge der Schulen und die der Schule ent¬
wachsenen Firmlinge.

Nachmittags5 Uhr Nosenkranzandacht als
,JubiläumS-Andacht.

An den Wochentagen sind die heil. Messen um
6.30 (außer Donnerstag), 7.15 und 9.15 Uhr.
7.15 Uhr sind Schulmessen und zwar Mittwoch und
Samstag für die Lehrstraßc- n. Stiftstraße-Schule
und die Institute, Dienstag und Freitag für die
Castellstraße-Schule. Montag Abend6 Uhr Nosen¬
kranzandacht; Mittwochn. Freitag Abend8 Uhr
FirmungSunterricht für die der Schule entwachsenen
Firmlinge und Andacht zn Gott dem heil. Geiste,
zugleich als Jubiläums-Andacht.

, Donnerstag6 Uhr hl. Messe in der Schwcstern-
hanrkapelle Platterstraße 68.

Gelegenheit zur Beichte ist Freitag Nachmittag
5—7, Samstag Nachmittag2—7 und nach8 Uhr.

Mit Oktober beginnt der Commnnionuiitcrricht.
An demselben nehmen Theil die im Jahre 1888
geborenen Kinder, sowie diejenigen aus 1887, welche
noch nicht die erste hl. Communio» gefeiert haben.
Der Unterricht findet statt Montag». Donnerstag
8—9 für die Ledrstraßeschule, ebendaselbst Mittwoch
und Samstag sür die Castellstraßc-, Stiststraße-
schulc und die Institute, in der Eastcllstraßeschnle,
Sonntag Nm. 2.15 Uhr sür Alle in der Kirche.
3. Kapelle der barmhcrz. Brüder, Schulberg 7.

Sonntags imd Feiertags8 Uhr Hochamt.
Nachmittags5 Uhr Andacht.
Dienstags und Freitags6.15 Uhr Schukmefle.
An den Wochentagen6.15 Uhr heil. Messe.

4. Kapelle im St . Josephs-Hospital, Langenbeckstr.
Sonntag8 Uhr Amt.
Nachmittags3.30 Uhr Andacht.
An den Wochentagen5.45 Uhr heil. Messe.

Altkatholische Kirche, Schwalbachcrstratze.
Sonntag, den6. Oktober, Vormittags 10 Uhr:

Amt mit Predigt. Lieder No. 93, 4, 7, 8,14.
W. Krimmel, Pfr.

Gnangrlffch-Intherischer Gottesdienst,
Adelheidüraßc 23.

Sonntag, den 6. Oktober(18. Sonntag nach
Trinitatis), Vorm. 9'/a Uhr: Predigtgottesdieiist.

Mittwoch, den9. Oktober, Abends8‘/« Uhr:
Abendgottesdienst. Pfr. Standen»»eher.

Evangelisch-lutherischer Gottesdienst.
Oberrealschule, Oranienstraße7, 2. Stock.
Sonntag, den6. Ottober(18. Sonntag nach

Trinitatis), Vormittags 9V- Uhr: Beichte, 10  Uhr:
Hauptgotterdicnst, Nachm. 3 Uhr: Christenlehre.

Pfr. Hempfing.
Kapttsten-Gemeinde, Oranicnstr. 54, Hlh. Pt.

Sonntag, den 6. Oktober, Vormittags9'/,
und Nachmittags4 Uhr: Predigt.

Vorm. 11 Uhr: Kindergottesdienst.
Mittwoch, Abds.8**2 Uhr: Bet- u. Bibelstnnde.
Jedermann ist freundlichst cingcladen. Zutritt

frei. PredigerC. Karbinsky.
Methodisten-Gemrinde, Hclenenstraßc 1,1.Et.

Sonntag, 6. Okt., Vorm. 9»/, Uhr: Predigt;
Vorm. 11 Uhr: Sonntagsschule; Nachm. 4 Uhr:
Weihestunde; Abends8 Uhr: Predigt.

Dienstag, Abends8 Uhr: Bibel- u. Gebcts-
stuiide.

Donnerstag, Abends8 Uhr; Jugendbnnd.
Jedermann herzlich willkommen.

Prediger Barnikel.
Apostolische Gemeinde,

Kleine Schivalbacherstraße 10, 2.Et. (Gewcrbehalle).
Sonntag, den 6. Oktober, Vormiü. 10 Uhr:

Hauptgottesdicnst. Nachm. 4 Uhr: Predigt, wozu
Jedermann fremidl. emgeladen ist. >

Dienstag, Abends8 Uhr: Oeffentliche Predigt.
Drutschkatholische(fveirelig.) Gemeinde.

Sonntag, den 6. Oktober, Vormitt. 10 Uhr:
Erbauung im Wahlsaalc der Rathhaufes. Thema:
„Erbauung." Lied: No. 289, Str . 1. 2, 5.

Der Zutritt ist für Jedermann frei.
Prediger Welker, Wcißcnbiirgftraßr 1.

Keilsarme «, Frankcnsttaße13.
Jedeil Abend8'/- Uhr, Sonntags auch Vorm.

10 Uhr: Versammlung. Jedermann willkommen.
Russischer Gottesdienst.

Samstag Abend5 Uhr: Abendgottesdienst.
Sonntag(17. Sonntag nach Pfingsten), Vorm.

11 Uhr: Heil. Messe, Kleine Kapelle, Kapcllenstr. 19.
Mittwoch(Johanne») Vorm. 11 Uhr: Heil.

Messe, Kleine Kapelle, Kapellcnstraße 19.
Ingiicau Churcli of 8t . Auguiiinc of

Canterbary,
Frankfurterstrasse 3.

Sunday Services: First celebration 8, Matins,
ehoral Celebration and Sermon 11, Evensong and
Litany, 6.

Düring the Chaplain’s holidays there aro no
weekday Services, except by special notice.

Cbaplain: Rev. E. J. Treble,
Kaiser-Friedrich-Ring 36.

Nerkairfstellrir f. Uostwert Weiche»
des Postamts Wiesbaden(Freimarken, Postkarten
Postanweisungen, Formulare zu Post-Packct-
Adreffcn, Post-Aufträgen re.) : beiF.Alexi, MichclS-
berg9; I . Beer, Wwe.. Geisbergstr. 16; Fritz
Bernstein,Wellritzstraße 25; I . Birck, Noonstr. 12;
Joh. Conradi, Waldftr. 38 iGemeinde Biebrich);
I . Diehl, Wilhelmstr. 22; K. Erb, Adelheidstr. 76;
I . Hartmann, Hcllmmidstraße 17; Tb. Heudrich.
Dambachthal1; C. Hofheinz, Platterstraße 102;
Cl. Jhl, SBafbftr. 63 ((Sein. Biebrich); H. Kilian,
Kleonorenstr. 3; F. Klitz, Rheinstraße 79; A. F.
Kneseli, Langgaffe 45; PH. Krauß, Albrechtstr. 36;
I . Losem, Riehlstraß« 2; K. Lotz, Herdcrstraße 8;
C. Menzel, Lahnstr. 1a : F. A. Müller, Adelheid¬
straße 33; H. Schicker, Moritzstr. 50; H. Schindling,
Ncngaffc1; A.Sonimcr, Uorlstr. 11; O. Unkelbach,
Schwalbacherstraße 71; A. Venn, Kranzplatz 2;
Carl Vorpabl, Webergasse 45/47; Chr. Wcyerr-
bänser, Kassirer, Schlachthaus; Hch. Zboralski,
Röuicrberg 2/4.

Telrgramm-Grbührrrr.
Worttaxe innerhalb Deutschlands5 Pf. Nach

Luxemburg unb Oesterreich-Ungarn5 Pf. Nach
Belgien, Däncniark, Niederlande imd der Schweiz
10 Pf. Nad, Frankreich 12 Pf. Nad> Italien,
Rumänien, Schweden, Norwegen, Großbritannien
u. Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tunis, Ruß¬
land, Spanien, Portugal, Serbien, Bosnien, Herze¬
gowina, Montenegro, Bulgarien und Ost-Numelten
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
30 Pf. Nach Malta u. Marokko 40 Pf. Nach der
Türkei 45 Pf. Nach Tripolis 65 Pf. Mindcstbetrag
für ein gewöhnliches Telegramm im Verkehr mit
Großbritannien und Irland 80 Pf., im übrig,»
Verkehr 50 Pf. Für ein dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr eine« gewöhnlichen Tele¬
gramms erhoben. Für Stadtteligramme beträgt
die Worttaxe3 Pf., die Mindestgebühr 30 Pf

Theater -Girrtritlsprrtjr.
König!. Theater.

8
Eins.

Preise
Msttl.
P̂reise

Hohe
Preist

1 Platz jH pL A J1 A
Fremden!,imI.Rang 7 8 10 14
Mittelloge iml.Rang 6 _ 7 9 12
SeiteiilogeimI Rang 5 _ 6 7 50 10
I. Ranggallerie . . 4 50 5 50 6 50 9
Orchesteriessel. . . 4 50 5 50 6 50 9
l. Parquet 1.—6. R. 3 50 b 5 50 7
II. Parquet 7.-12.R. 8 — 4 50 5 6
Parterre . . . . 2 2 50 3 4
II. Ranggallerie1. u.

2. Reihe, 3. bis
5. Reihe Mitte. . 2 _ 2 50 134 4

II. Ranggallerie3. b.
5. Reihe Seite. . 1 50 1 75 2 25 3

Ili .Ranggalleriel .u.
2.  Reihe Mitte . 1 50 1 75 2 25 3

III. Ranggallerie 2.
Reihe Seiteu. 3. u.
4. Reihe. . . . 1 — 1 25 1 50 2

Amphitheater. . . — 70 - 85 1 1 40
Residenz-Theater.

Fremdenloge. . . . .. . . . . 5
a'

I. Rangloge . . . . . . . . . 4
Sperrsitz 1.—10. Reche ! 3
Sperrsitz 11.—14. Reihe . . . . 2
Nummerirter Balkon. 1 —

Rheindampfschifffahrt.
Kölnische and Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 8, 9.25
(Schnellfahrt ), 10.20 bis Cöln; 11.30 und Mittags
12.50 bis Coblenz. — Gepäckwagen von Wies¬
baden nach Biebrich Morgens 7‘/t Uhr. Billets
nnd Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364. F 307

Niederländische
Dampfschiff - Rhederei.

Salonboote mit Schlafkabinen.
Tägliche Tonrfahrten

ab Mainz 6 Uhr Morgens,
„ niebrich 6 Uhr 15 Min. Morgens

in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab , an Wochentagen 8 Uhr Abendt

„ Sonn- u. Feiert . 9 Uhr Abcnus,
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am folg. Nachm.

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens,
in Köln 4 „ am folg. Nachm.,
ab „ 10 , 30 Min. Abends,
„ Coblenz 7 „ 30 Min. am folg. Morgen,
in Biebrich 3 Uhr 30 Min. Nachm.

Billigste Fahrpreise.
Betorarbillcts bis M6ln.

Biebrich-Mainzer Dampfschifffahrt
Augnst Waltlmann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenbahr
(alle 7'/»Min.) Fahrplan ab 28. April 1901.

Yon Biebrioh nach Mainz: 9°° liMfi ll 00 12°®)
100 200 goo 400 500 ßoo 700 800 goo*.

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhoi
je 15 Minuten später.

Yon Mainz nach Biebrich : 830 90°j" 10®*
120o joo 2®ö3®o 40a 500 600 720  Z20*.

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhoi
je 5 Minuten später.

f Nur Sonn- und Feiertags.
* An Wochentagen ab 3. Juni bis 1. September.
Sonn- und Feiertags ausserdem Extratouren

Extraboote für Gesellschaften.
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Dampfer-Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie

(Generalvertr . der Gesellschaft : L. Retfenmaywr,
Rheinstrasse 21.) F 308

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : NachNewyork:
3./10. Schnellpostd. Columbia, 6./10. Postd,
I’alatia , 10./10. Schnellpostd. Fürst Bismarck,
13./10. Postd. Pennsylvania, 17./10. Schnellpostd,
Deutschland, 20./10. Postd. Pretoria, 24./1B
Schnellpostd. Auguste Yictoria, 27./10. Postd,
Phoenicia, 29./10. Schnellpostd. Columbia. Nach
Boston: 1Q./10. Postd. Abessinia, 24./10. Postd.
Nicomedia. Nach Baltimore : 9./10. Postd. Silvia,
23./10. Postd. Acilia. Nach Philadelphia : 10./10,
Postd. Abessinia, 38./10. Postd. Armenia. Nach
Montreal: 12./10. Postd. Teutonia, Nach New-
orleans: 10./10. Postd. Hoorde, 22./10. Postd
Alesia. Nach Contr.-Amerika und Columbien?
11./10. Postd. Canadia. Nach Cuba, Hayti un(
Venezuela: 1./10. Postd. Croatia. Nach Cuba u,
Mexico: 7./T0. Postd. Holsatia . Nach Ost-Asien!
4.(10. Postd. Serbia, 13./10. Postd. Strassburg
28./10. Postd. Sambia.

iroraaemscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glückücli,

Wilhelms hasse 50.) F 30?
Letzte Nachrichten über die Bewegungen dei

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Aller“ nach Genua, 30. Sept. 4 Uhr Nm.
von Gibraltar . S.-D. „Trave“ naob Newyork,
30. Sept. 5 Uhr Nm. in Newyork. S.-D. „Kaiser
Wilhelm der Gr.“ nach Bremen, 1. Oktober
123;< Uhr Nm. in Bremerhaven. S.-D. „Kronprim
Wilhelm“ nach Bremen, 1. Okt. 2 Uhr Nm. von
Newyork. S.-D. „Lahn “ nach Newyork, 2. Okt.
9*/» Uhr Ym. Dover pass. D. „Darmstadt“ nach
Bremen, 1. Okt. 9‘/j  Uhr Nm. in Bremerhaven.
— Brasil- u. La Plata -Linien: D. „Coblenz“ n.
Lissabon, Rotterdam, Antw., Bremen, 30. Sept.
von Funchal . D. „Mainz“ nach Brasilien, 1. Okt.
von Lissabon. — Ost-Asien- und Australien-
Linien: D. „König Albert “ nach Hamburg, 1. Okt.
in Hamburg. D. „Preussen“ nach Bremen, 1. Okt.
in Hongkong. D. „Bayern“ nach Ost-Asien,
2. Okt. in Neapel. D. „Stuttgart “ n. Ost-Asien,
1. Okt. Borkum-Riff passirt . D. „Nürnberg“ n.
Ost-Asien, 1. Okt. Qaessant passirt. D. „Karls¬
ruhe“ nach Australien, 1. Okt. iu Adelaide. D,
„Rhein“ nach Australien, 1. Okt, von Suez.

M! «i'ö »et &Schellt»bttilchni tzol-Buchdrnrleretu>Wierbodea,
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